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 Der Rat ersucht um die Vorlage eines umfassenden Berichts bis zum 30. Juni 
2010 über die im gegenwärtigen Mandatszeitraum des Hochrangigen Koordinators 
erzielten Fortschritte.“ 

_____________________ 

DIE SITUATION IN LIBERIA61 

Beschluss 

 Auf seiner 6188. Sitzung am 15. September 2009 beschloss der Sicherheitsrat, den 
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und die nationale Sicherheitsstrategie, und besorgt über die Bereiche, in denen nach wie 
vor nur schleppende Fortschritte erzielt werden, 

 in der Erkenntnis, dass es in allen Sektoren nach wie vor erhebliche Probleme gibt, 
darunter auch die anhaltende Gewaltkriminalität, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen des Generalsekretärs, alle Friedenssicherungs-
einsätze, einschließlich der Mission, weiter aufmerksam zu verfolgen, und betonend, dass 
der Sicherheitsrat einen rigorosen, strategischen Ansatz für Friedenssicherungseinsätze 
verfolgen muss, im Einklang mit der Erklärung seines Präsidenten vom 5. August 2009 
über die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen64, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes für die fortgesetzte Unterstützung seitens der inter-
nationalen Gemeinschaft, der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und 
der Afrikanischen Union, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Bedrohungen für die Stabilität in der Sub-
region, einschließlich Liberias, insbesondere denjenigen, die vom Drogenhandel, der orga-
nisierten Kriminalität und den illegalen Waffen ausgehen, 

 mit Lob für die Arbeit der Mission, unter der Führung der Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs für Liberia, und für den bedeutenden Beitrag, den sie nach wie vor zur 
Wahrung des Friedens und der Stabilität in Liberia leistet, und unter Begrüßung der engen 
Zusammenarbeit zwischen der Mission und der Operation der Vereinten Nationen in Côte 
d’Ivoire sowie mit den Nachbarregierungen bei der Koordinierung der Sicherheitsaktivitä-
ten in den Grenzgebieten der Subregion, 

 Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der Bedarfsermittlungsmission, die 
die Erfordernisse der Nationalen Wahlkommission Liberias für die Vorbereitung und 
Durchführung der allgemeinen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Oktober 2011 
evaluierte62, und betonend, dass die Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlen bei den liberianischen Behörden liegt, die von der internationalen Gemein-
schaft unterstützt werden, 

 unter Begrüßung der Fortschritte bei der Erfüllung der in den Berichten des General-
sekretärs vom 12. September 200665, 8. August 200766 und 19. März 200867 festgelegten 
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 erneut erklärend, dass der Sondergerichtshof für Sierra Leone zur Gewährleistung 
seiner Sicherheit nach wie vor der Unterstützung durch die Mission bedarf, vorbehaltlich 
dessen, dass diese Frage im weiteren Verlauf der Tätigkeit des Gerichtshofs regelmäßig 
überprüft wird, 

 feststellend, dass die Situation in Liberia nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Liberia bis zum 
30. September 2010 zu verlängern; 

 2. ermächtigt






